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1 Rechtsgrundlagen des Bebauungsplans 
• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 
20.10.2015 (BGBI. I S. 1722). 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-
verordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 
(BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 
(BGBI. I S. 1548)). 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 
des Planinhalts (Planzeichenverordnung – PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 
1991 I S. 58), geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 
1509). 

2 Rechtsgrundlage der Örtlichen Bauvorschriften 

• Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 
05.03.2010 (GBl. S. 357) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
11.11.2014 (GBl. S. 501) 

3 Anhang zum Bebauungsplan 

• Pflanzliste 

4 Anlagen des Bebauungsplans und der Örtlichen 
Bauvorschriften 

• Begründung  
• Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung (Habitatpotenzialanalyse) nach § 44 

und 45 BNatSchG zum Bauvorhaben Reihenhausanlage Donzdorfer Straße, 
Süßen (Flst. 3290, 3291), Fachbüro für ökologische Planungen Dipl.-Ing. (FH) 
Wolfgang Lissak, Heiningen, Februar 2016 

• Fachbeitrag Artenschutz mit spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung von Ar-
ten des Anhangs IV der FFH-RL nach § 44 und § 45 BNatSchG, Fachbüro für 
ökologische Planungen Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Lissak, Heiningen, Septem-
ber 2016 

• Baugebiet Donzdorfer Straße, Süßen, Voruntersuchung der Lärmeinwirkungen 
des Straßenverkehrs (Lärmscreening), Az. 7047-02-B, ACCON gmbH, Augs-
burg, 03.08.2015 

• Geotechnischer Bericht, Deutsche Reihenhaus AG; Wohnanlage mit 34 Rei-
henhäusern; Donzdorfer Str. / Fabrikstr.; 73079 Süßen, Ingenieurgesellschaft 
Prof. Czurda und Partner mbH, Rodenbach, 15.10.2015 

5 Geltungsbereich 
Der genaue räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil 
zum Bebauungsplan. Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes bisher bestehenden planungs- und bauordnungsrechtlichen 
Festsetzungen sowie frühere baupolizeiliche Vorschriften treten außer Kraft. 
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A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

A1 Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-11 BauNVO) 

Entsprechend Planeinschrieb – Nutzungsschablone sind festgesetzt: 

A1.1 WA – Allgemeines Wohngebiet 
(§ 4 BauNVO) 

Zulässig sind (§ 4 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO): 
– Wohngebäude, 

– die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden sowie nicht störende Hand-
werksbetriebe, 

– Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke. 

 

Nicht zulässig im Sinne des § 1 Abs. 5, Abs. 6 und Abs. 9 BauNVO sind: 
– Anlagen für sportliche Zwecke 

– Schank- und Speisewirtschaften  

 

Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht Bestandteil des Bebauungs-
plans und damit nicht zulässig (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO). 

A2 Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-21a BauNVO) 

Entsprechend Planeinschrieb-Nutzungsschablone sind festgesetzt: 
– Grundflächenzahl, 
– Zahl der Vollgeschosse,  
– Höhe der baulichen Anlagen. 

A2.1 Grundflächenzahl 

Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes festgesetzte maximale Grund-
flächenzahl darf durch Grundflächen von Anlagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1, 2, u. 3 
BauNVO höchstens bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden. 

A2.2 Zahl der Vollgeschosse 

Gemäß Planeinschrieb-Nutzungsschablone ist die Zahl der Vollgeschosse als ma-
ximal zulässige Zahl der Vollgeschosse festgesetzt.  
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A2.3 Höhe der baulichen Anlagen 

Die Höhe der baulichen Anlage bemisst sich nach der maximalen Firsthöhe (FH 
max.) und der maximalen Traufhöhe (TH max.) entsprechend den Planein-
schrieben.  

Die maximale Traufhöhe (TH max.) wird zwischen der festgesetzten Bezugshöhe 
(BZH) und dem Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut (Oberkante) ge-
messen. 

Die maximale Firsthöhe (FH max.) bzw. der Hochpunkt geneigter Dächer wird 
zwischen der festgesetzten Bezugshöhe (BZH) und dem First gemessen. 

A3 Bauweise 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

o:  offene Bauweise, zulässig sind Einzel- / Doppelhäuser und Hausgruppen 

A4 Überbaubare Grundstücksflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO) 

Die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind im zeich-
nerischen Teil des Bebauungsplans durch Baugrenzen festgesetzt. 

A4.1 Bauteile und Vorbauten  

Terrassen und sonstige untergeordneten Bauteile gem. § 5 (6) Nr. 1 LBO und 
Vorbauten (wie z.B. Erker, Balkone) gem. § 5 (6) Nr. 2 LBO, dürfen die Baugren-
zen ausnahmsweise bis zu 2,00 m überschreiten. 

A5 Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Die im zeichnerischen Teil eingetragenen Hauptgebäuderichtungen sind identisch 
mit den Hauptfirstrichtungen. Von diesen kann um +/- 10° abgewichen werden. 

A6 Offene Stellplätze, Garagen, Müllbehälteraufstellflä-
chen und Technikzentralen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 12 BauGB i.V.m. § 12 und § 23 Abs. 5  BauNVO) 

Offene Stellplätze, Garagen, Müllbehälteraufstellflächen und Technikzentralen 
sind nur an den hierfür festgesetzten Flächen zulässig:  

St: Offene Stellplätze zulässig 

Ga: Garagen zulässig 

Müll: Müllbehälteraufstellflächen 

TZ: Technikzentrale 
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A7 Nebenanlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 19 BauGB i.V.m. § 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO) 

Im Plangebiet sind Gebäude als Nebenanlage außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche nur bis 25 m³ umbauter Raum zulässig und je Wohneinheit 
zahlenmäßig auf 1 beschränkt. Ausgenommen hiervon sind Mülleinhausungen 
und überdachte Fahrradabstellplätze.  
Eigenständige Einrichtungen und Anlagen für die Tierhaltung, auch Kleintierhal-
tung, sind im gesamten Plangebiet unzulässig. 

A8 Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung und Anschluss anderer Flächen 
an die Verkehrsflächen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

A8.1 Private Verkehrsfläche 
Die privaten Verkehrsflächen sind im Plan festgesetzt. 

A8.2 Privater Fuß- und Radweg 
Die privaten Fuß- und Radwege sind im Plan festgesetzt. 

A9 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Die hier getroffenen Festsetzungen dienen dem Schutz von Boden, Natur und 
Landschaft und minimieren den Eingriff. 

A9.1 Oberflächenbelag Stellplätze 

Der Oberflächenbelag offener Stellplätze ist mit wasserdurchlässigen Belägen wie 
Pflaster, Rasenpflaster, Rasengittersteinen oder Schotterrasen o.ä. herzustellen. 

A9.2 Dachbegrünung von Garagen, Technikzentralen und Müllbehäl-
tersammelplätzen 

Dächer von Garagen, Technikzentralen und Müllbehältersammelplätzen sind ex-
tensiv mit einer mindestens 8 cm dicken Substratschicht dauerhaft zu begrünen. 
Eine intensive Begrünung ist ebenfalls zulässig.  

A9.3 Insektenfreundliche Außenbeleuchtung 
Im Plangebiet ist nur eine insektenfreundliche Außenbeleuchtung zulässig (z. B. 
mit Natriumniederdruckdampflampen, LEDs). 

A9.4 Maßnahmen zur Minimierung und Vermeidung artenschutzrecht-
licher Verbotstatbestände  
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Zur  Sicherung  der  ökologischen  Funktionen  im  Hinblick  auf  mögliche  Vor-
kommen  von besonders  oder  streng  geschützten  Arten  sind  folgende  Ver-
meidungs-  und Minimierungsmaßnahmen vorzunehmen:   

  

Maßnahme VM1 – Bauzeitenregelung für Vögel und Fledermäuse  

Die  Rodung  von  Gehölzen  –  einschließlich die  Entnahme abgestorbener  
Bäume  - darf entsprechend der Naturschutzgesetzgebung  nur im Zeitraum  zwi-
schen  Anfang November und Ende Februar vorgenommen werden.  

  

Maßnahme VM2 – strukturelle Vergrämung bei Reptilien  

Für die Zauneidechse und Schlingnatter (sowie Blindschleiche) sind auf dem süd-
lichen Teil des  Baugrundstückes  (ab  Grenze  Baumbestand  bis  südlicher  
Grundstücksgrenze) vorsorglich  strukturelle  Vergrämungs-  und  Kontrollmaß-
nahmen  vor  der  Baufeldräumung durchzuführen.  

Hierzu sind folgende Schritte chronologisch vorzunehmen:  

1.  Vollständiges  Abräumen  der  oberirdisch  vorhandenen  Versteck-  und Un-
terschlupfmöglichkeiten  (Holzbretter,  Steinplatten,  Reisighaufen,  usw.)  im zeit-
lichen  Vorlauf  von  mindestens  mehreren  Wochen  vor  der  eigentlichen Bau-
feldräumung während der Aktivitätsphase der Reptilien (April – September). Die 
Räumung  ist  mit  Hand  oder  leichtem  Gerät  unter  Hinzuziehen  eines Repti-
lienexperten vorzunehmen.  

2.  Vorsorgliche  Überprüfung  des  Geländes  insbesondere  im  Kontaktbereich  
zum Radweg (ehem. Bahndamm) während der Aktivitätsphase der Tiere (Ap-
ril/Mai) bei optimalen  Witterungsbedingungen  durch  einen  Reptilienexperten.  
Ergibt  die Überprüfung  keine  Nachweis  oder  Anhaltspunkt  auf  ein  Vorkom-
men  dieser  Arten, kann  die  Freigabe  des  betreffenden  Bereichs  zur  weiteren  
Baufeldräumung erfolgen.  

3.  Die Wiesenfläche innerhalb des Plangebietes,  zumindest im südlichen Teil,  ist  
bis zur  Baufeldräumung  weiterhin  einer jährlichen Mahd  (mind. 2  Schnitt  pro 
Jahr)  zu unterziehen,  um  zu  verhindern,  dass  sich  bis  Brachstadien  einstel-
len  und  damit potenzielle  Aufenthaltsbereiche  (z.  B.  Versteck-  und  Unter-
schlupfmöglichkeiten  in Altgrasbulten) für Reptilien entwickeln können.  

4.  Die  Baufeldräumung,  d.  h  das  Abschieben  der  Bodenvegetation  mit  
Oberboden sowie  die  Rodung  der  Wurzelstöcke,  darf  im  Kontaktbereich  zu  
der  südlichen Wegböschung  nur  während  der  Aktivitätsphase  der  Reptilien  
(April  –  September) vorgenommen werden. Die Rodung von Wurzelstöcken darf 
hier zum Schutz evtl. im Boden  zur  Überwinterung  befindlicher  Tiere  nicht  vor  
Mitte  April  und  erst  ab Lufttemperaturen von mindestens 18 °C erfolgen.  

 
Maßnahme VM3 – Tabufläche  

Die  mit  Gehölz  bestandene  Böschung  außerhalb  des  Baugrundstückes  (sie-
he nachfolgende Abbildung unter VM4)  darf während  der  Bauphase  nicht  be-
einträchtigt  werden.  Während  des  Baubetriebs  ist  durch geeignete  Maßnah-
men  (Bauzaun)  sicherzustellen,  dass  eine  temporäre  baubedingte Inan-
spruchnahme  oder  Störung  ausgeschlossen  ist.  Die  Tabufläche  ist  in  der 
Baustelleneinrichtung darzustellen und auf der Baustelle ggf. zu kennzeichnen. 
Die vor Ort tätigen Baufirmen sind von Bauherrn hierüber in Kenntnis zu setzen. 
Eine  Entfernung  einzelner  Gehölze  oder  überhängender  Äste,  die  z.  B.  den  
Baubetrieb stören, ist nach Rücksprache mit der ökologischen Baubegleitung 
möglich.  
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Maßnahme VM4 – Schutz der Reptilien-Habitate  

Der  nachfolgend dargestellte  Böschungsbereich  außerhalb  des  Baugrundstü-
ckes  ist auch  nach  Abschluss  der  Baumaßnahmen  vor betriebsbedingten  Be-
einträchtigungen durch  die  unmittelbar  angrenzenden  Wohneinheiten  zu 
schützen  (z.  B.  Nutzung, Inanspruchnahme oder Umgestaltung der Böschung 
als Gartengrundstück). Der vorhandene Gebüschbestand  ist  zu  erhalten,  kann  
aber  nach  naturfachlichen  Gesichtspunkten ausgelichtet oder verjüngt werden. 
Zum Schutz der Habitatfläche ist eine Einfriedung an der südlichen Grundstücks-
grenze des Baugebietes vorzunehmen. 

 
                                                  

Maßnahme VM5 – Temporärer Schutzzaun  

Während  der  Aktivitätsphase  der  Tiere (April - September) ist an der südlichen 
Grundstücksgrenze entlang eine temporäre Schutzvorrichtung / Schutzzaun an-
zubringen.  
Zur  Verwendung  eignen  sich  Kunststoffplanen  mit  glatter  Oberfläche („Am-
phibienschutzzaun“ 4). Der Zaun muss ca. 50 cm hoch sein und ist einzugraben, 
damit keine Tiere unter der Folie durchkriechen können. Ebenso müssen die Be-
festigungspfosten glatt sein, damit kein Überklettern erfolgen kann. Die tatsächli-
che Erforderlichkeit sowie die Dauer und genaue Lage ist im weiteren Verfahren 
vor Ort durch einen Reptilienexperten zu prüfen und ggf. zu konkretisieren.  

A10 Mit Geh- und Fahrrecht zu belastende Flächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Die eingetragenen Fläche Geh- und Fahrrecht GR/FR sind mit einem Geh- und 
Fahrrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten. Das Fahrrecht gilt nicht für 
den motorisierten Individualverkehr, z.B. PKWs, sondern nur für Fahrradfahrer. 



Stadt Süßen TEXTTEIL 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Falbenäcker“ 

Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH | Geschäftsführer: Prof. Dr. Ing. Gerd Baldauf | Stuttgart Seite 8 von 13 

A11 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen (Straßenverkehrslärm) 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Zum Schutz des Plangebiets vor Straßenverkehrslärm sind folgende Maßnahmen 
zu ergreifen:  

Die nördliche straßenlärmabschottende Bebauung entlang der Donzdorfer Straße 
ist zeitlich vor der rückwärtigen Grundstücksbebauung zu errichten. 

An den in der Planzeichnung mit Lärmpegelbereich IV gekennzeichneten Fassa-
den sind Fenster von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen unzulässig.  

Für die in der Planzeichnung mit Lärmpegelbereich II, III oder IV gekennzeichne-
ten Fassaden ist das resultierende Schalldämmmaß der Außenbauteile schutz-
bedürftiger Aufenthaltsräume nach DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" zu be-
messen. Die in der Planzeichnung eingetragenen Lärmpegelbereiche sind dabei 
zugrunde zu legen. In Räumen, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden 
und in schutzbedürftigen Räumen mit sauerstoffverbrauchender Energiequelle ist 
durch den Einbau von Lüftungseinrichtungen für ausreichende Belüftung zu sor-
gen.  

A12 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen und Bindungen für Bepflanzungen 
und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen sowie von Gewässern 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 

A12.1 Pflanzzwang – nicht im Planteil dargestellt 

Die als Pflanzzwänge festgesetzten Maßnahmen sind fachgerecht herzustellen 
und dauerhaft zu unterhalten, zu pflegen und bei Ausfall zu ersetzen. Zur Verwen-
dung kommende Pflanzen und Materialien müssen den entsprechenden Quali-
tätsnormen entsprechen und fachgerecht eingebaut werden. 

Pflanzzwang 1 (pz 1) – Einzelbäume  

Im gesamten Plangebiet sind 21 Einzelbäume gemäß der Pflanzliste (im Anhang) 
anzupflanzen. Der Stammumfang zum Zeitpunkt der Pflanzung hat mindestens 
20 cm zu betragen (gemessen in 1,00 m Höhe). Die Standorte sind im Plange-
biet frei wählbar. 

Pflanzzwang 2 (pz 2) – Extensive Dachbegrünung 

Garagen-, Technikzentralendächer und Dächer von Müllbehältersammelplätzen 
sind auf einer kulturfähigen Substratschicht von mindestens 8 cm dauerhaft zu 
begrünen.   
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B ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
(§ 74 Abs. 7 LBO) 

B1 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Dachform/-neigung  

Zulässig sind Dachformen und Dachneigungen entsprechend Planeinschrieb. 

Ausnahmen bezüglich der Dachneigung und –form können zugelassen werden: 

für untergeordnete Dächer, untergeordnete Bauteile, Vordächer und Dächer von 
Vorbauten etc.,  

Dachform Garagen 

Garagen sind mit Flachdächern (0°-5°) zu erstellen und zu begrünen.  

Dachdeckung 

Zulässig sind rote oder rotbraune und anthrazitfarbene Dachdeckungselemente 
sowie begrünte Dächer auf Garagen.  

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind zulässig, sofern diese sich 
bei geneigten Dächern in ihrer Neigung der jeweiligen Dachfläche auf der sie an-
gebracht sind anpassen und zu keiner Überhöhung des Dachfirstes führen. 

B2 Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung an der Gebäudefassade, nur 
bis zu einer Gesamtfläche von 2 m² und nur bis zur Höhe der Traufe zulässig. Im 
gesamten Plangebiet sind unzulässig Werbeanlagen mit wechselndem, beweg-
tem oder laufendem Licht, Booster (Lichtwerbung am Himmel) unzulässig. 

 
  



Stadt Süßen TEXTTEIL 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Falbenäcker“ 

Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH | Geschäftsführer: Prof. Dr. Ing. Gerd Baldauf | Stuttgart Seite 10 von 13 

C HINWEISE 

C1 Bodendenkmale 
Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte archäologische Funde 
und/oder Befunde zutage treten. Gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz ist in einem 
solchen Fall die Kreisarchäologie Göppingen (07161-50318-0 oder 5031817; 
0173-9017764; r.rademacher@landkreis-goeppingen.de) und das Regierungs-
präsidium Stuttgart/ Ref. 84.2 Denkmalpflege umgehend zu benachrichtigen. 
Funde/Befunde sind bis zum Ablauf des vierten Werktags nach der Anzeige in un-
verändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die zuständigen Stellen mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden sind. Auf die Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation ar-
chäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu 
rechnen. 

Darüber hinaus können bei tiefer in den Untergrund eingreifenden Maßnahmen 
jederzeit auch archäologisch/paläontologisch wichtige Tier- und Pflanzenreste zu-
tage treten. Nach § 2 des Denkmalschutzgesetzes unterliegen entsprechende or-
ganische Reste und Fossilien ebenfalls dem Denkmalschutz, so dass zumindest 
auffällige Versteinerungen und Knochen meldepflichtig sind.  

C2 Bodenschutz 
(§ 1a Abs. 1 BauGB und § 10 Nr. 3 LBO) 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetz-
tes (BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV, DIN 
19731, DIN 18915) wird hingewiesen. 

Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen und anderen Veränderun-
gen der Erdoberfläche ist auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit 
dem Boden zu achten und jegliche Bodenbelastung auf das unvermeidbare Maß 
zu beschränken.  

Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Der Bodenaushub ist, soweit möglich, im Plangebiet zur Geländegestaltung auf 
den Baugrundstücken selbst wieder einzubauen. Überschüssiger Bodenaushub 
ist zu vermeiden.  

Der Bauherr hat im Zuge der Baumaßnahme mit Hilfe einer bodenkundlichen Un-
tersuchung (Sondierungen/Schürfe) zu klären, in welcher Mächtigkeit und Zu-
sammensetzung Oberboden für einen möglichen Auftrag auf einem verbesse-
rungswürdigen Acker abgetragen werden muss. Eignet sich der Oberboden für 
einen Oberbodenauftrag, ist die Umsetzung dieser Kompensationsmaßnahme 
Aufgabe des Bauherrn. Das Konzept für den Abtrag und Auftrag der Böden ist mit 
dem Landratsamt abzustimmen. 

C3 Nutzung solarer Strahlungsenergie 
Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind im Plangebiet allgemein zu 
empfehlen. 
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C4 Erdwärmesonden 
Das Plangebiet liegt im Zustrombereich des Göppinger Mineralwasservor-
kommens, welches durch verschiedene Brunnen genutzt wird. Der Schutz dieses 
Mineralwassers vor anthropogenen Verunreinigungen genießt oberste Priorität. 
Die mineralwasserführende Gesteinsschicht (Angulatensandstein-Formation, Lias 
Alpha 2) darf nicht tangiert werden. Sämtliche Maßnahmen zur Gewinnung von 
Erdwärme dürfen daher maximal bis zur Oberkante der darüber liegenden Arie-
tenkalk-Formation (Lias Alpha 3) reichen. 

Nach hiesiger Einschätzung kommt die Arietenkalk-Formation im Plangebiet in 
Tiefen von ca. 80 Metern zu liegen. Dies ist bei der Planung bzw. Bemessung von 
Erdwärmesonden zu beachten.  

C5 Geotechnik 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl 
und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensi-
cherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 
1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. Ferner wird 
darauf hingewiesen, dass im Anhörungsverfahren des LG RB als Träger öffentli-
cher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder Auszüge 
daraus erfolgt. 

C6 Rodung von Gehölzen 
Gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatschG ist die Rodung von Gehölzen nur im Zeitraum 
vom 01.Oktober bis 28. Februar zulässig.  
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D VERFAHRENSVERMERKE  
 
Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat  18.01.2016 
§ 2 Abs. 1 BauGB 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses  …………… 
§ 2 Abs. 1 BauGB 

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit     Planeinsicht: 29.01. bis 19.02.2016 
     Bürgerinformationsveranstaltung:                  am 27.01.2016  
§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 u. § 3 Abs. 1 BauGB 

Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und  29.01. bis 19.02.2016 
sonstige Träger öffentlicher Belange   
§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 u. § 4 Abs. 1 BauGB 

Auslegungsbeschluss des Planentwurfes durch den Gemeinderat 18.04.2016 
 
Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung  21.04.2016 
§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 u. § 3 Abs. 2 BauGB 

Öffentliche Auslegung des Planentwurfs   29.04.216 bis 30.05.2016 
§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 u. § 3 Abs. 2 BauGB 

Einholung von Stellungnahmen von Behörden   29.04.216 bis 30.05.2016 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Planentwurf  
und Benachrichtigung von der öffentlichen Auslegung  
§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 u. § 4 Abs. 2 BauGB, § 3 Abs. 2 BauGB, § 4a 
Abs. 2 BauGB 

Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes  …………… 
§ 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. §4 GemO/BW  

Satzungsbeschluss der Örtlichen Bauvorschriften  …………… 
§ 74 Abs. 1 und 7 LBO mit §9 Abs. 4 BauGB i.V.m. §4 GemO/BW 

Hiermit wird bestätigt, dass dieser Textteil (Planungsrechtliche Festsetzungen 
und örtliche Bauvorschriften) dem Satzungsbeschluss des Gemeinderats ent-
spricht (Ausfertigung). 
Süßen, den   …………… 
 
 
 
Marc Kersting, Bürgermeister 
 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes   …………… 
durch ortsübliche Bekanntmachung  
§ 10 Abs. 3 BauGB 

Inkrafttreten der Örtlichen Bauvorschriften  …………… 
durch ortsübliche Bekanntmachung 
§ 10 Abs. 3 BauGB  
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E ANHANG PFLANZLISTE 
Zur Anwendung sollen überwiegend die nachfolgend aufgeführten heimischen 
oder standortgerechten Gehölzarten kommen:  
 
Bäume 

Acer campestre 'Elsrijk' Feld-Ahorn 'Elsrijk' 
Acer platanoides 'Globosum' Kugelahorn 
Acer platanoides in Sorten Spitz-Ahorn  
Carpinus betulus 'Fastigiata' Säulen-Hainbuche 
Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' Echter Rotdorn 
Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn 
Malus domestica Kulturapfel 
Malus sylvestris Holz-Apfel 

Pyrus communis Kultur-Birne 
Sorbus aria Mehlbeere 
Sorbus aucuparia 'Edulis' Essbare Eberesche 
Tilia cordata 'Rancho' Kleinkronige Winter-Lind 
Quercus robur 'Fasitigiata Koster' Säuleneiche 

 
Sträucher 

Amelanchier ovalis Einheimische Felsenbirne 
Carpinus betulus Hainbuche, Weißbuche 
Clematis vitalba Waldrebe 
Cornus sanguinea Blutroter Hartriegel 
Corylus avellana Haselnuss 
Corylus avellana 'Contorta' Korkenzieher-Hasel  
Spiraea x arguta Brautspiere 
Weigelia 'Eva Rathke'  Weigelie 

 
Heckenpflanzen  

Carpinus betulus Hainbuche 
Ligustrum vulgare Liguster 
 
Rank- und Kletterpflanzen 

Hedera helix in Sorten Efeu in Sorten 
Clematis vitalba Gewöhnliche Waldrebe 
 
Bodendecker für Baumstandorte 

Hedera helix in Sorten Efeu in Sorten 
Vinca minor Kleines Immergrün 
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